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Stellungnahmen mit Anregungen oder Einwänden: 

 
 

 Bund Naturschutz in Bayern e.V.  

 Solarenergie Förderverein Amberg 

 Amt 3.41 Straßenbauamt 

 Amt 3.27 Amt für Ordnung und Umwelt / Abfallentsorgung 

 Amt 5.1 Tiefbauamt 

 Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 

Stellungnahmen ohne Einwände oder keine Stellungnahme abgegeben: 
 
 

 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

 Bayernwerk Netz GmbH 

 Stadtheimatpflegerin Amberg 

 Freiwillige Feuerwehr Amberg 

 PLEdoc GmbH 

 Polizeiinspektion Amberg 

 Regierung der Oberpfalz 

 Regionaler Planungsverband 

 Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach 

 Klimaschutzbeauftragte der Stadt Amberg 

 Amt 3.26 Amt für Ordnung und Umwelt / Untere Immissionsschutzbehörde 

 Amt 3.28 Amt für Ordnung und Umwelt / Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

 Amt 3.29 Amt für Ordnung und Umwelt / Fachkraft für Naturschutz  

 Amt 5.21 Bauordnungs- und Stadtentwicklungsamt 

 Amt 5.5 Bauverwaltung 

 Wasserwirtschaftsamt Weiden 

 Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach 
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Da es sich um ein Verfahren gem. § 13a BauGB handelt, werden keine Ausgleichs-
maßnahmen ausgeführt. Jedoch sorgen die grünordnerischen Festsetzungen des 
Bebauungsplans dafür, dass das Plangebiet gut durchgrünt wird. Der Investor beab-
sichtigt außerdem, die Flachdächer der Hauptgebäude vollständig zu begrünen. Alle 
nicht genutzten Flächen sind extensiv zu begrünen. Als Bepflanzung wurden mindes-
tens 12 Obstbäume in ähnlicher Struktur wie im Ursprungsgebiet festgesetzt. Auch 
die Heckensträucher sollen in ähnlicher Struktur und Zusammensetzung wie im Ur-
sprungsgebiet neu gepflanzt werden. Alle Pflanzungen werden von Fachfirmen aus-
geführt. Die Stellungnahme wurde sowohl Investor, als auch dem Amt für Grünpla-
nung und Landespflege weitergegeben.  

Maßnahmen zur nachhaltigen Energieversorgung (PV-Anlagen, bzw. ersatzweise 
KFW-Effizienz) werden vom Bauordnungsamt der Stadt Amberg im Laufe des Bau-
genehmigungsverfahrens generell umfassend und konsequent überprüft.  

Der Anschluss der geplanten Rad– und Fußwege wird ohne Verengungen, Ver-
schwenkungen o.ä. durchgeführt. Eine Kennzeichnung zur Sicherheit der Radfahrer 
wird ebenfalls durchgeführt. Dies wurde durch einen Städtebaulichen Vertrag bereits 
gesichert.  

Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
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Zu Punkt 1:  
Das Konzept zum nachhaltigen Bauen der Stadt Amberg wurde erst im Laufe des 
Bebauungsplanverfahrens beschlossen. Bis zu diesem Beschluss wurde bereits be-
absichtigt, sowohl Kfw-55-Effizienzhäuser als auch Dachbegrünung zuzulassen. Der 
Investor beabsichtigt, ein Kfw-55-Effizienzhaus zu errichten und alle anderen Gebäu-
dedächer zu begrünen. Die Ausnahmeregelung an die bereits bestehenden Gege-
benheiten und Absichten (bezüglich Kfw-55) wurde dementsprechend angepasst. 
Photovoltaikanlagen sind bei einem Kfw-55-Bau dennoch erlaubt.  

Solarenergie Förderverein Amberg 
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Zu Punkt 2:  
Der Hinweis „Eine Kombination von Dachbegrünung mit dem Einsatz von Solarther-
mie- und/oder Photovoltaikanlagen wird begrüßt.“ wurde als Hinweis, jedoch nicht als 
Festsetzung aufgenommen. Eine solche Festsetzung stellt einen zu großen Eingriff 
in die Baufreiheit, bzw. das Eigentumsrecht der Menschen dar und sollte daher als 
Empfehlung gehandhabt werden, statt als Gebot.  
 
Zu Punkt 3:  
Der Festsetzungsvorschlag, dass Heizungen mit fossilen Energieträgern nicht zuge-
lassen sind, kann nicht übernommen werden. Eine solche Festsetzung stellt ähnlich 
einer Festsetzung zur Kombination von Dachbegrünung und Solarthermie/
Photovoltaik einen zu großen Eingriff in die Baufreiheit, bzw. das Eigentumsrecht der 
Menschen dar. § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB zielt außerdem auf Gebiete mit konkreten 
Immissionsproblemen durch luftverunreinigende Stoffe ab, welche die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn– und Arbeitsverhältnisse so beeinflussen, dass 
diese ohne einen Eingriff durch den Bebauungsplan nicht mehr gewährleistet werden 
können. Solche Immissionsprobleme liegen in Amberg nicht vor.  

Zu Punkt 4:  
Stellplätze mit geeigneten Stromanschlüssen zum Laden von E-Autos können im 
Bebauungsplan nicht als Festsetzung übernommen werden. Im Bebauungsplanver-
fahren können lediglich Verkehrsflächen (wie generelle Parkflächen, etc.) oder Flä-
chen für Garagen und Stellplätze mit ihren Einfahrten (in Form einer Grenzlinie) fest-
gesetzt werden. Die Festsetzung von detaillierten Nutzungsarten wie E-Auto-
Ladeflächen ist im Bebauungsplan nicht möglich. Es können lediglich Stellplätze fest-
gesetzt werden.  

Solarenergie Förderverein Amberg 
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Die genannten Punkte bleiben in Form von Festsetzungen im Bebauungsplan und 
wurden in den Städtebaulichen Vertrag zwischen dem Bauvorhabenträger und der 
Stadt Amberg übernommen.  

Amt 3.41 Straßenbauamt 
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Die Entsorgung und der Abbau von Gebäudeteilen mit gefährlichen Schadstoffen wie 
Asbest, etc. und auch das Verbot der Vermischung mit unbelasteten Abbruchmateri-
alien sind gesetzlich geregelt.  
Art. 3 BayBO: Bei der Anordnung, Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, In-
standhaltung und Beseitigung von Anlagen sind die Belange der Baukultur, insbe-
sondere die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, so zu berücksichtigen, 
dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, 
und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden.  
Art. 11 BayBO: Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und 
instand zu halten, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schäd-
linge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren 

oderunzumutbare Belästigungen nicht entstehen.  

Diese Bestimmungen aus dem Bauordnungsrecht umfassen auch alle Umbau– oder 
Abbrucharbeiten am Gebäude. Mögliche Auswirkungen von Schadstoffen auf die 
Gebäudenutzer sind ebenfalls eingeschlossen. Somit ist der Gebäudeeigentümer 
oder der Bauherr der primär Verantwortliche für den Zustand eines Gebäudes und 
für alle Tätigkeiten, die daran stattfinden. Dies gilt auch dann, wenn der Umbau oder 
Abbruch keiner Baugenehmigung bedarf.  

Detailregelungen enthalten die Technischen Baubestimmungen und eine Vielzahl 
von technischen Regelwerken, z.B. die „Richtlinie für die Bewertung und Sanierung 
schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden“, die „Richtlinie für die Bewer-
tung und Sanierung PCB-belasteter Baustoffe und Bestandteile in Gebäuden“, die 
„Richtlinie für die Bewertung und Sanierung Pentachlorphenol (PCP)-belasteter Bau-
stoffe und Bauteile in Gebäuden“, der „ATV DIN 18459“ (Abbruch– und Rückbauar-
beiten), „VDI 6210 Bl. 1“ (Abbruch von baulichen und technischen Anlagen) und die 
„VDI/GVSS 6202 Bl. 1“ (Schadstoffbelastete bauliche und technische Anlagen—
Abbruch-, Sanierungs– und Instandhaltungsarbeiten“.  

Auf nationaler Ebene gilt für Abfälle das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). § 9 Abs. 
2 KrWG enthält ein explizites Vermischungs– und Verdünnungsverbot für gefährliche 
Abfälle.  

Die Nachweisverordnung (NachwV) bestimmt im Zusammenhang mit § 50 KrWG, 
wie und wann Nachweise für die Entsorgung insbesondere von gefährlichen Abfällen 

zu führen sind. Fallen auf einer Baustelle pro Jahr mehr als zwei Tonnen gefährliche 
Abfälle an, unterliegt der Abfallerzeuger der Nachweispflicht.  

Amt 3.27 Amt für Ordnung und Umwelt / Abfallentsorgung 
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Der Investor möchte alle Flachdächer begrünen. Sollte eine Dachneigung von 7° 
Gefälle gewählt werden, können Dachmaterialien oder deren Farbgebung dennoch 
gesehen werden. Auch die Blickbeziehungen zwischen den Gebäuden müssen je 
nach Höhenlage berücksichtigt werden. Mit der Errichtung eines regensicheren Un-
terdaches sind außerdem auch Dachziegel und Dachsteine möglich. Auch das Sub-
strat zur Begrünung eines Flachdaches kann auf Dachziegeln oder Dachsteinen be-
festigt werden. Ein standardmäßiges Kiesdach ist laut Investor ohnehin nicht vorge-
sehen, es sind begrünte Flachdächer geplant. Die Verbesserungsvorschläge zu 
Flachdächern werden in der Planung zukünftiger Bebauungspläne berücksichtigt.  

Amt 5.1 Tiefbauamt 
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Die Hinweise der Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH werden zur Kenntnis ge-
nommen.  

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 
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